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e-netz Südhessen GmbH & Co. KG (16.01.2026) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Ein inhaltlicher Widerspruch zwischen Begründung und Planzeichnung liegt nicht vor. Die 
Aussage in der Begründung zu den Besitz- und Eigentumsverhältnissen stellt zutreffend 
dar, dass sich die Flächen im Eigentum der Merck KGaA befinden. Unabhängig hiervon trifft 
der Bebauungsplan Festsetzungen zu Verkehrsflächen und unterscheidet dabei zwischen 
öffentlichen und privaten Verkehrsflächen. 
 
Als öffentliche Verkehrsflächen sind ausschließlich die Emanuel-Merck-Straße sowie der 
östlich angrenzende Wirtschaftsweg der Schöfferstadt Gernsheim festgesetzt. Sämtliche 
weiteren Straßen innerhalb des Plangebiets sind als private Verkehrsflächen ausgewiesen.  
 
Die angesprochenen Fragen der Widmung, der dinglichen Sicherung von Leitungs- und 
Nutzungsrechten sowie der konkreten Ausgestaltung der Versorgungsinfrastruktur betreffen 
nicht die Ebene der Bauleitplanung, sondern sind im Zuge der nachfolgenden Erschlie-
ßungs- und Ausführungsplanung zu klären.  
Die Hinweise werden für den weiteren Vollzug berücksichtigt; eine Änderung der Festset-
zungen oder der Begründung ist nicht erforderlich. 
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Zu 4. – 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die angesprochenen Aspekte zur Höhe des zukünftigen Leistungsbedarfs, zur Dimensionie-
rung und Anzahl von Transformatorenstationen, zu einer gegebenenfalls erforderlichen 
Umspannanlage sowie zu daraus resultierenden Flächenbedarfen betreffen die konkrete 
netztechnische Auslegung und damit die Ebene der nachgelagerten Erschließungs- und 
Ausführungsplanung. Auf Ebene der Bauleitplanung ist eine abschließende Festlegung des 
Leistungsbedarfs nicht erforderlich und aufgrund der angestrebten Nutzungsoffenheit des 
Bebauungsplans auch nicht zweckmäßig. 
 
Gleiches gilt für die Anforderungen an eine hochwassersichere Ausführung der Anlagen der 
Stromversorgung sowie für die Sicherstellung altlastenfreier Flächen. Diese Belange sind im 
Rahmen der weiteren Projektentwicklung, der technischen Planung und der jeweiligen Ge-
nehmigungsverfahren zu berücksichtigen und zu konkretisieren. 
 
Die Festsetzung öffentlicher und privater Verkehrsflächen ist im Bebauungsplan geregelt. 
Weitergehende Fragen zur Erschließung, zur Leitungsführung, zur dinglichen Sicherung von 
Leitungsrechten sowie zur konkreten Lage und Ausgestaltung von Versorgungsanlagen 
sind im weiteren Vollzug zu klären.  
Die erforderliche Abstimmung mit der e-netz Südhessen AG erfolgt im Zuge der nachfol-
genden Planungs- und Umsetzungsphasen. 
 
Eine Änderung oder Ergänzung der Festsetzungen oder der Begründung ist nicht erforder-
lich. 
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Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Bebauungsplan enthält keine Festsetzungen zur Gasversorgung. Eine gasseitige Er-
schließung ist daher derzeit nicht vorgesehen. Sollte im weiteren Verlauf eine Anbindung 
des Plangebiets an das Gasnetz gewünscht werden, erfolgt eine gesonderte und frühzeitige 
Abstimmung mit dem zuständigen Netzbetreiber im Rahmen der nachgelagerten Planung. 
Eine Anpassung der Festsetzungen oder der Begründung ist nicht erforderlich. 
 
 
Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das Angebot zur frühzeitigen Abstimmung der netztechnischen Anforderungen wird be-
grüßt. Eine entsprechende Einbindung des Netzbetreibers erfolgt im Rahmen der nachgela-
gerten Erschließungs- und Ausführungsplanung, sofern und sobald eine Konkretisierung der 
technischen Anforderungen erforderlich ist. 


